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(54) Vorrichtung zur Energieversorgung eines Gerätes

(57) Um eine Vorrichtung (1a-1c) zur Energiever-
sorgung eines Gerätes anzugeben, die es unter Ver-
wendung einfacher Mittel erlauben soll, Leitungen für
Geräte anzuschließen, die zum Schutz vor elektroma-
gnetischen Störbeeinflussungen von einem Leitungs-
schirm umgeben sind, ist vorgesehen, dass zumindest
ein Gerätemodul (2a;2b,2c) mit einem Eingangsan-

schluss für eine Einspeiseleitung (3) und mit einem Aus-
gangsanschluss (4a;4b,4c) für eine Geräteleitung (5a)
mit einem Leitungsschirm (6a) gegeben ist, wobei mit-
tels eines an dem Gerätemodul (2a) anordbaren An-
schlusselements (7a) der die Geräteleitung (5a) umge-
bende Leitungsschirm (6a) mit einer Nullleiterbahn (8)
verbindbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur En-
ergieversorgung eines Gerätes gemäß Patentanspruch
1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung dient u.a. mit einem
sogenannten Energiebus zur Energieversorgung von
Endgeräten sowie Schalt-, Steuer- und/oder Regelge-
räten, insbesondere von Frequenzumrichtern, die der
Vorrichtung zuordbar sind.
[0003] Aus der DE 197 34 709 C1 ist ein Schaltgerä-
tesystem mit mindestens zwei Schaltgeräten zum Be-
trieb über dieselbe Energieeinspeisung bekannt, wobei
jedem Schaltgerät ein Anschlussund Verteilbaustein zu-
geordnet ist, der jeweils einen Verteilschienen-Ab-
schnitt und zugehörige Anschlussklemmen aufweist.
Ferner offenbart die DE 22 05 086 A1 ein Klemmenbau-
stein-System aus anreihbaren Bausteinen, die für eine
Montage auf Tragschienen geeignet sind.
[0004] Es ist die Aufgabe vorliegender Erfindung, ei-
ne Vorrichtung zur Energieversorgung eines Gerätes
anzugeben, die es unter Verwendung einfacher Mittel
erlauben soll, Geräteleitungen anzuschließen, die zum
Schutz vor elektromagnetischen Störbeeinflussungen
von einem Leitungsschirm umgeben sind.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst; vorteilhaf-
te Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstand der Unter-
ansprüche.
[0006] Mittels des an dem Gerätemodul der Vorrich-
tung anordbaren ersten Anschlusselements ist der die
anzuschließende Geräteleitung umgebende Leitungs-
schirm mit einer Nullleiterbahn auf einfache Weise ver-
bindbar, wobei die Geräteleitung mit Leitungsschirm be-
arbeitungsfrei in das Anschlusselement eingeführt und
mit einfachen Mitteln angeschlossen werden kann.
[0007] Durch eine Kontaktleiterbahn, insbesondere in
Form einer Sammelschiene, kann bei mehreren zuein-
ander parallel angeordneten Modulen mittels der jewei-
ligen Anschlusselemente mit lediglich einem Kontaktie-
rungsvorgang die Verbindung zwischen den entspre-
chenden Leitungsschirmen und der Nullleiterbahn er-
reicht werden.
[0008] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltun-
gen gemäß Merkmalen der Unteransprüche werden im
folgenden anhand in der Zeichnung perspektivisch dar-
gestellter Ausführungsbeispiele näher erläutert; darin
zeigen:

FIG 1 eine erste Vorrichtung zur Energieversorgung
eines Gerätes gemäß Patentanspruch 1 mit ei-
nem ersten Gerätemodul, mit einem Einspei-
semodul und mit einem Anschlusselement in
einer ersten Ausführungsvariante,

FIG 2 eine zweite Vorrichtung zur Energieversor-
gung eines Gerätes mit drei Gerätemodulen,
mit einem Einspeisemodul und mit einem An-
schlusselement in einer zweiten Ausführungs-

variante,
FIG 3 eine dritte Vorrichtung zur Energieversorgung

eines Gerätes mit drei Gerätemodulen, mit ei-
nem Einspeisemodul und mit einem Anschlus-
selement in einer dritten Ausführungsvariante,
und

FIG 4 eine Ausführungsvariante eines ersten An-
schlusselements gemäß Patentanspruch 1.

[0009] In FIG 1 ist eine erste Vorrichtung 1a zur En-
ergieversorgung eines Gerätes gezeigt, welche ein Ge-
rätemodul 2a - auch Verteilermodul genannt - aufweist.
Ein derartiges Gerätemodul dient zur Energieversor-
gung, beispielsweise eines Frequenzumformers, eines
Kompaktabzweigs (Gerätekombination zum Schützen,
Steuer-Schalten und Last-Schalten) od.dgl.; Geräte die-
ser Art können an dem jeweiligen Gerätemodul ange-
ordnet bzw. in einer Aussparung des entsprechenden
Gerätemoduls befestigt werden. Das Gerätemodul 2a
ist mit einem hier nicht gezeigten Eingangsanschluss für
eine Einspeiseleitung 3 und mit einem Ausgangsan-
schluss 4a für eine erste Geräteleitung 5a für ein End-
gerät - auch Verteiler- oder Motorleitung genannt - mit
einem Leitungsschirm 6a versehen. Für das Gerätemo-
dul 2a ist zudem ein zuordbares Schalt-, Steuer- bzw.
Regelgerät, insbesondere ein Frequenzumformer, vor-
gesehen, welches durch den Energiebus gespeist wird.
Der Leitungsschirm 6a kann auf dem Leitungsmantel
bzw. unter dem Leitungsmantel der Geräteleitung 5a, d.
h. zwischen einem oder mehreren Einzelleitern und
dem Leitungsmantel, angeordnet sein.
[0010] An dem Gerätemodul 2a ist ein Anschlussele-
ment 7a angeordnet, mittels dessen der die geschirmte
Geräteleitung 5a umgebende, vollständig oder teilweise
umhüllende, Leitungsschirm 6a mit einer Nullleiterbahn
8 - auch Funktionserde bzw. Nullleiter genannt - und ggf.
mit einer Kontaktleiterbahn 9 verbindbar ist. Mit Vorteil
ist sowohl die Nullleiterbahn 8 als auch die erste Gerä-
teleitung 5a mit dem Leitungsschirm 6a direkt in das An-
schlusselement 7a einführbar und, gegebenenfalls zug-
entlastbar, fixierbar wobei durch die Anordnung des An-
schlusselements 7a unmittelbar vor dem Ausgang des
Anschlusses 4a ein oder mehrere Einzelleiter der Ge-
räteleitung 5a auf direktem Wege anschließbar sind.
[0011] Neben dem Gerätemodul 2a ist ein diesem
vorgeschaltetes Einspeisemodul 10 mit einem Ein-
gangsanschluss 11 für die Einspeiseleitung 3 angeord-
net, wobei zwischen einem hier nicht gezeigten Aus-
gangsanschluss des Einspeisemoduls 10 eine elek-
trisch leitende Verbindung in Form eines isolierten En-
ergiebusses 12 mit dem Eingangsanschluss zumindest
des Gerätemoduls 2a gegeben ist. Zumindest das Ge-
rätemodul 2a und das Einspeisemodul 10 sind vorteil-
hafterweise hierbei in einer befestigbaren gemeinsa-
men Halterungseinheit 13 zu einem kompakten Ver-
bund angeordnet. Die jeweiligen Eingangsanschlüsse
und Ausgangsanschlüsse 4a bis 4c sind vorteilhafter-
weise mit jeweils drei Anschlussklemmen zum An-
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schluss an ein Drehstromnetz versehen, wobei die An-
schlussklemmen bzw. die Eingangsanschlüsse und
Ausgangsanschlüsse 4a bis 4c der entsprechenden
Module abnehmbar und/oder als Schneidklemmen aus-
geführt sein können.
[0012] Gemäß FIG 2 ist eine zweite Vorrichtung 1b
zur Energieversorgung eines Gerätes gezeigt, wobei zu
dem einen Gerätemodul 2a zumindest ein weiteres Ge-
rätemodul 2b und ggf. ein drittes Gerätemodul 2c mit
jeweils einem hier nicht gezeigten Eingangsanschluss
und mit einem weiteren bzw. dritten Ausgangsan-
schluss 4b bzw. 4c parallel angeordnet werden kann.
Das Gerätemodul 2a, das weitere und das dritte Gerä-
temodul 2b bzw. 2c und das Einspeisemodul 10 sind
hierbei in der befestigbaren Halterungseinheit 13 zu ei-
ner kompakten Baugruppe mechanisch verbunden, wo-
bei die Gerätemodule 2a bis 2c als Verteilermodule aus-
geführt sind.
[0013] Zumindest einem der Gerätemodule 2b,2c ist
ein weiteres Anschlusselement 7b und/oder dem Ein-
speisemodul 10 ist ein drittes Anschlusselement 7c ge-
mäß FIG 3 zuordbar, wobei die Anschlusselemente je-
weils mit der Kontaktleiterbahn 9 im Sinne einer Sam-
melschiene elektrisch und mechanisch verbindbar sind.
Das dritte Gerätemodul 2c ist hierbei als Modul mit ei-
gener Energieversorgung vorgesehen und mit den Ge-
rätemodulen 2a und 2b in Reihe angeordnet, so dass
vorteilhafterweise geschirmte Geräteleitungen wie auch
Geräteleitungen ohne Leitungsschirm anschließbar
sind.
[0014] An den jeweiligen Ausgangsanschlüssen 4a,
4b sind die Geräteleitungen 5a bzw. die weitere Gerä-
teleitung 5b mit dem jeweiligen Leitungsschirm 6a,6b
belegt. Im Unterschied zu der ersten Vorrichtung 1a ge-
mäß FIG 1 ist die Nullleiterbahn 8 über ein separates
erstes Anschlussmittel 14 mit der Kontaktleiterbahn 9
elektrisch und mechanisch verbunden. Das An-
schlussmittel 14 ist als Dorn- oder Schneidklemme aus-
bildbar. Diese Anschlussvariante ist insbesondere bei
einer Anreihung von mehreren Gerätemodulen vorteil-
haft, da lediglich eine Nullleiterbahn zur Verteilung des
gewünschten Potentials benötigt wird.
[0015] In FIG 3 ist eine dritte Vorrichtung 1c zur En-
ergieversorgung eines Gerätes gezeigt, wobei der Un-
terschied zu der zweiten Vorrichtung 1b gemäß FIG 2
darin besteht, dass die jeweiligen Anschlusselemente
7a bis 7c die Kontaktleiterbahn 9 kontaktieren, das erste
Anschlussmittel 14 die Kontaktleiterbahn 9 mit der Null-
leiterbahn 8 elektrisch und mechanisch verbindet, sowie
ein weiteres und ein drittes Anschlussmittel 15 bzw. 16
die Kontaktleiterbahn 9 mit dem Leitungsschirm 6a bzw.
mit dem weiteren Leitungsschirm 6b jeweils für sich kon-
taktieren. Das weitere wie auch das dritte Anschlussmit-
tel 15 bzw. 16 können als Dorn- oder Schneidklemme
ausgebildet werden.
[0016] In den Ausführungsvarianten der Erfindung
gemäß FIG 1 bis 3 sind die Anschlusselemente 7a bis
7c derart ausgebildet, dass eine form- und/oder kraft-

schlüssige Anordnung derselben an dem Gerätemodul
2a und/oder an dem weiteren Gerätemodul 2b und/oder
an dem Einspeisemodul 10 gegeben ist. Die formund/
oder kraftschlüssige Anordnung kann beispielsweise
mit Rast-, Schnapp-, Einsteck- oder Einschubmitteln
bzw. mit einem Presssitz oder mit Klemmmitteln erfol-
gen. Alternativ hierzu kann zumindest eines der An-
schlusselemente 7a bis 7c in einem der Module im Sin-
ne einer gemeinsamen Baueinheit integriert angeordnet
werden.
[0017] Die Anschlusselemente 7a bis 7c können in
verschiedenen Ausführungsvarianten der Erfindung - u.
a. auch als Dorn- oder Schneidklemme -ausgeführt
sein. So ist beispielsweise eine Ausbildung als Mehr-
fachklemme möglich, derart dass der entsprechende
Leitungsschirm 6a,6b und/oder die Nullleiterbahn 8 mit
der Kontaktleiterbahn 9 verbindbar sind. Weiterhin ist
nach einer Ausgestaltung der Erfindung zumindest ei-
nes der Anschlusselemente 7a bis 7c als Fahrstuhl-
klemme, insbesondere mit zumindest einem ersten und
einem zweiten Aufnahmeraum, möglich, derart dass je-
weils ein separater Anschluss des entsprechenden Lei-
tungsschirms 6a,6b und/oder der Nullleiterbahn 8 und/
oder der Kontaktleiterbahn 9 gegeben ist.
[0018] Die Anschlusselemente 7a bis 7c sind nach ei-
ner Ausgestaltung der Erfindung zudem als Einfach-
klemme ausgeführt, derart dass zumindest der entspre-
chende Leitungsschirm 6a,6b und/oder die Nullleiter-
bahn 8 und/oder die Kontaktleiterbahn 9 anschließbar
sind. Mit einer Ausgestaltung zumindest eines der An-
schlusselemente 7a bis 7c als Kombiklemme kann die
jeweilige Geräteleitung 5a,5b und der diese umgebende
Leitungsschirm 6a,6b angeschlossen werden.
[0019] In FIG 4 ist eine einstückige Ausführungsvari-
ante eines der Anschlusselemente 7a bis 7c mit einem
Schirmblech als Stanz-Biegeteil gezeigt. Das jeweilige
Anschlusselement 7a bis 7c dient hierbei zur Halterung,
Fixierung, Führung, Kontaktierung, beispielsweise ei-
nes Frequenzumformers und ggf. als Abschirmung von
demselben. Darüber hinaus kann neben der Nullleiter-
bahn 8, der Kontaktleiterbahn 9 auch eine der Geräte-
leitungen 5a,5b zusammen mit dem jeweiligen Lei-
tungsschirm 6a,6b gehaltert, fixiert, geführt, geklemmt
und kontaktiert werden.
[0020] Das jeweilige Anschlusselement 7a bis 7c
weist gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung im we-
sentlichen eine L-förmige Grundform auf und ist mit ei-
nem ersten und mit einem zweiten L-Schenkel 17 bzw.
18 versehen. Der zweite L-Schenkel 18, der parallel
zum Energiebus 12 im Sinne eines Rückwand-Energie-
busses angeordnet ist, kann hierbei mit einem Anbau-
gerät, insbesondere mit einem Nullleiteranschluss ei-
nes Frequenzumformers in eine elektrisch leitende Ver-
bindung gebracht werden. Die Anschlusselemente 7a
bis 7c sind vorteilhafterweise an die jeweilige Gehäuse-
form des entsprechenden Moduls anpassbar und kön-
nen demnach auch nachgerüstet werden.
[0021] Der zweite L-Schenkel 18 weist hierbei an ei-
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ner Seite ein U-förmig ausgebildetes Endstück 19 auf,
das zum einen mit einer doppelten Auflage 20, insbe-
sondere in Form einer Einlegenut, zur Aufnahme und
Lagerung der Kontaktleiterbahn 9 dient und zum ande-
ren eine Klemmauflage 21 gegeben ist. Das entspre-
chende Anschlusselement 7a bis 7c ist gemäß FIG 4
beispielhaft als Schraub-Klemmelement ausgeführt.
[0022] Die zuvor erläuterte Erfindung kann wie folgt
zusammengefasst werden:
[0023] Um eine Vorrichtung 1a bis 1c zur Energiever-
sorgung eines Gerätes anzugeben, die es unter Ver-
wendung einfacher Mittel erlauben soll, Leitungen für
Geräte anzuschließen, die zum Schutz vor elektroma-
gnetischen Störbeeinflussungen von einem Leitungs-
schirm umgeben sind, ist vorgesehen, dass zumindest
ein Gerätemodul 2a;2b,2c mit einem Eingangsan-
schluss für eine Einspeiseleitung 3 und mit einem Aus-
gangsanschluss 4a;4c für eine Geräteleitung 5a mit ei-
nem Leitungsschirm 6a gegeben ist, wobei mittels eines
an dem Gerätemodul 2a anordbaren Anschlussele-
ments 7a der die Geräteleitung 5a umgebende Lei-
tungsschirm 6a mit einer Nullleiterbahn 8 verbindbar ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Energieversorgung eines Gerätes

- mit zumindest einem Gerätemodul (2a;2b,2c)
mit einem Eingangsanschluss für eine Einspei-
seleitung (3) und mit einem Ausgangsan-
schluss (4a;4b,4c) für eine Geräteleitung (5a)
mit einem umgebenden Leitungsschirm (6a);

- mit einem dem Gerätemodul (2a) zuordbaren
Anschlusselement (7a) für die Geräteleitung
(5a),

- wobei mittels des Anschlusselements (7a) der
Leitungsschirm (6a) mit einer Nullleiterbahn (8)
verbindbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

- mit zumindest einem dem Gerätemodul (2a)
vorgeschalteten Einspeisemodul (10) mit ei-
nem Eingangsanschluss (11) für die Einspeise-
leitung (3);

- mit einer elektrisch leitenden Verbindung im
Sinne eines Energiebusses (12) zwischen ei-
nem Ausgangsanschluss des Einspeisemo-
duls (10) und dem Eingangsanschluss zumin-
dest des Gerätemoduls (2a;2b,2c).

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und/oder 2,

- mit zumindest einem dem Gerätemodul (2a)
zugeordneten weiteren Gerätemodul (2b) mit
jeweils einem Eingangsanschluss und mit ei-
nem Ausgangsanschluss (4b) sowie mit einem

an dem weiteren Gerätemodul (2b) angeordne-
ten weiteren Anschlusselement (7b) für eine
weitere Geräteleitung (5b) mit einem umgeben-
den Leitungsschirm (6b)

- mit einer das Anschlusselement (2a) und das
weitere Anschlusselement (2b) verbindenden
Kontaktleiterbahn (9), insbesondere Sammel-
schiene.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 2 oder 3,

- mit einer Anordnung zumindest des Gerätemo-
duls (2a) und/oder des weiteren Gerätemoduls
(2b) und/oder des Einspeisemoduls (10) in ei-
ner gemeinsamen Halterungseinheit (13).

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,

- mit einem dem Einspeisemodul (10) zugeord-
neten dritten Anschlusselement (7c)

6. Vorrichtung nach dem vorhergehenden Anspruch,

- mit einer form- und/oder kraftschlüssigen An-
ordnung zumindest eines der Anschlussele-
mente (7a,7b,7c) an zumindest dem Geräte-
modul (2a) und/oder an dem weiteren Geräte-
modul (2b) und/oder an dem Einspeisemodul
(10).

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 und/oder 6,

- mit einer einschnapp-, einsteck- oder ein-
schiebbaren Anordnung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) an dem Geräte-
modul (2a) und/oder an dem weiteren Geräte-
modul (2b) und/oder an dem Einspeisemodul
(10).

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7,

- mit einer im Gerätemodul (2a) und/oder im wei-
teren Gerätemodul (2b) und/oder im Einspeise-
modul (10) integrierten Anordnung des An-
schlusselements (7a), des weiteren Anschlus-
selements (7b) bzw. des dritten Anschlussele-
ments (7c) .

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,

- mit einer Ausgestaltung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) als Mehrfach-
klemme, derart dass der Leitungsschirm (6a)
und/oder ein weiterer Leitungsschirm (6b) und/
oder die Nullleiterbahn (8) mit der Kontaktlei-
terbahn (9) verbindbar sind.
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10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,

- mit einer Ausgestaltung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) als Fahrstuhl-
klemme, insbesondere mit zumindest einem
ersten und einem zweiten Aufnahmeraum, der-
art dass ein jeweils separater Anschluss des
entsprechenden Leitungsschirms (6a,6b) und/
oder der Nullleiterbahn (8) und/oder der Kon-
taktleiterbahn (9) gegeben ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,

- mit einer Ausgestaltung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) als Einfach-
klemme, derart dass zumindest der entspre-
chende Leitungsschirm (6a,6b) und/oder die
Nullleiterbahn (8) und/oder die Kontaktleiter-
bahn (9) anschließbar sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,

- mit einer Ausgestaltung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) als Kombiklem-
me, derart dass die jeweilige Geräteleitung (5a,
5b) und der diese umgebende entsprechende
Leitungsschirm (6a,6b) anschließbar sind.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3-12,

- mit einem ersten und/oder mit einem weiteren
und/oder mit einem dritten Anschlussmittel
(14,15 bzw. 16), mittels derer an der Kontakt-
leiterbahn (9) der entsprechende Leitungs-
schirm (6a,6b) und/oder die Nullleiterbahn (8)
anschließbar sind.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5-13,

- mit einer Ausgestaltung zumindest eines der
Anschlusselemente (7a,7b,7c) und/oder zu-
mindest eines der Anschlussmittel (14,15,16)
als Dorn- oder Schneidklemme.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 12
oder 14,

- mit einer im Wesentlichen L-förmigen Ausge-
staltung zumindest eines der Anschlussele-
mente (7a,7b,7c), wobei ein erster L-Schenkel
(17) mit einem Anbaugerät, insbesondere mit
einem zugehörigen Nullleiteranschluss, ver-
bindbar ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 12
oder 14,

- mit einer einstückigen Ausgestaltung zumin-

dest eines der Anschlusselemente (7a,7b,7c)
als Stanz-Biegeteil.

17. Vorrichtung nach Anspruch 1,2 und/oder 3,

- mit einer Ausgestaltung der Eingangsan-
schlüsse (11) und Ausgangsanschlüsse (4a,
4b,4c) mit jeweils drei Anschlussklemmen zum
Anschluss an ein Drehstromnetz.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17,

- mit einer abnehm- bzw. anordbaren Ausgestal-
tung der Anschlussklemmen an dem Geräte-
modul (2a) und/oder dem weiteren Gerätemo-
dul (2b) und/oder dem Einspeisemodul (10).

19. Vorrichtung nach Anspruch 17 und/oder 18,

- mit einer Ausgestaltung der Anschlussklem-
men als Schneidklemmen.

20. Vorrichtung, insbesondere zur Energieverteilung,
nach einem der Ansprüche 2 bis 4,

- mit einer Ausgestaltung des ersten und/oder
des weiteren Gerätemoduls (2a bzw. 2b) als
Verteilermodul.
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